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Lu;ern, Samstag

No. Ä2.

den 21. Weinmonat
18Z7.

SchWeiserische Uirchenseitung,
herausgegeben von einem

Katholischen vereine.
Die das Heilige nicht in iich haben, können sich nur dadurch vor Selbsiverachtung retten, daß sie es in andern, die es in sich haben,

als Unsinn lästern; e§ ist das Gericht des Unreinen, daß er die Perle mit Unrath aller Art verunreinige.
Stollberg. Worte im vertrauten Kreise seiner Freunde.

Tagsatzungsverhandlungen vom 16. und 18. Sep-
tember über die aargauischen Klöster.

(F o r t s e «z u n g.)

St. Gallen. „Der Gesandte wird zuerst feine In-
struktion verlesen; sie lautet dahin : „Im Geiste der frühern
Instruktionen bietet die Gesandtschaft nur in sofern zu ein-

läßlichen Verathungen und verpflichtenden Schlußnahmen

Hand, als die Beachtung der StandeSrechte eine Bundes-

einmischung gestatten. Zn Bezug auf die Klosterangele-

genheiten soll sich die Gesandtschaft dahin auSsprechen, daß

hier die Tagsatzung ihr leicht zu bestimmendes und aus-

drücklich durch den Bund eingeräumtes Maß ihrer Voll-
machten nicht überschreiten dürfe. Das Klostergut ist zu

frommen Zwecken gestiftet; die Regierung hat das Recht

darüber zu wachen, daß es diese ursprüngliche Bestimmung

nicht verliere und kann daher die Verwaltung desselben

in mehr oder minder beengende Form bringen ; dadurch

ist die Existenz der Klöster nicht im mindesten gefährdet

und die Tagsatzung kann sich also deswegen nicht einmischen.

Auch nicht wegen der einstweiligen Einstellung des Novi-
ziats; denn diese war eine nothwendige Folge der von Seite
des Staates übernommenen Administration. Durch ein

Einschreiten der Tagsatzung würde die Kantonalsouveräni-
tät des Standes Aargau verletzt und so mittelbar auch die

von St. Gallen gefährdet." St. Gallen stimmt demnach
wie Solothurn, Glarus und Appenzell Außerrhoden.

Geht man auf das Allgemeine dieses Gegenstandes

ein, so könnte ich das Bekenntniß ablegen, daß für die,

welche sehen und hören wollen, im Abschied von I8Z6
Genügendes enthalten wäre. Allein die neuerlichen Ein-
gaben der Klöster und die Unterstützung derselben durch
einige Stände machen nothwendig noch etwas näher in die

Sache einzugehen. Jedoch werde ich mich nicht über die
Zeit der helvetischen Republik und der Mediation einlassen;
es geht aus dieser kurz nur das hervor, das halt jede
Schlußnahme je den Eindruck der gleichzeitigen Ansichten
und Verhältnisse an sich trägt. Es bestunden in der

Mediationszeit keine Verfügungen,, wodurch die Rechte
der Kantone verkümmert worden wären. Es bleibt also
nichts übrig, als der rein staats- und bu ndesrechtliche
Gesichtspunkt. In staatsrechtlicher Beziehung ist jedes Land

befugt, über Klöster nach beliebigem Ermessen zu verfügen;
der Staat mag eingerichtet sein, wie er will, er bleibt
Selbstherr und kann in Bezug auf das Bürgerliche ver-
fügen, wie er will. Betrifft es aber Kirchliches, so ist es

nicht Sache anderer Staaten, verbündeter oder nicht ver-
bündeter, solche Angelegenheiten zu den ihrigen zu machen.
Das Kirchliche geht also unsern Bund nichts an. Die
Stände sind nicht mehr und minder beschränkt als Baiern,
Frankreich, Brasilien w. Sie stehen in dieser Beziehung
lediglich ihrem kirchlichen Oberhaupt gegenüber und mögen
mit diesem verhandeln. Nun sind aber die schweizerischen
Stände in Bezug auf die Klöster rein souverän, außer
der Beschränkung durch den §. 12 des Bundes. Es frägt
sich hier also nur, ob aus diesem etwas Anderes hervor-
gehe, als was Aargau selbst zugiebt. Das freie Aufsichts-
recht und selbst das Verwaltungsrecht war immer mà
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strittenes Recht der Kantone. St. Gallen untersucht nach

diesem nicht so eifrig, ob Vor- oder Rückschläge im Klo-
stervermögen statt gefunden haben. Unser Gr. Rath hat

hievon gar keine Notiz genommen.
Ein heutiger spezieller Antrag geht dahin, daß zuerst die

Bilanz des Vermögens unter Anerkennung sowohl der Regie-

gierung, als auch der Klöster ausgemittelt und dann die-

sen die Administration zurückgestellt werde. Wohin würde

dieses führen? Wenn Streit über die Verwaltung des

Vermögens zwischen der Regierung und den Klöstern ent-

stünde, so müßte sich die Tagsatzung zum Richter aufwerfen,
wie z. B. die Verwaltung irgend einer Liegenschaft statt

finden solle. Wenn Streit über Verwendung des Ver-
mögens entstünde, wollen Sie dann, meine Herren, ent-
scheiden z. B. wie viel Taschen- oder meinetwegen Schnupf-
tabakgeld ein Konventuale jährlich erhalten soll? Ich ziehe

diese Schlußfolgerungen nur, um augenscheinlich zu zeigen,

daß den Kantonen das Verwaltungsrecht durchaus nicht

bestritten werden kann. Allein ich deduziere dieses Recht

auch noch aus dem viel höhern Recht der Reform.
Kann der Bund fordern, wie die innere Einrichtung eines

Klosters beschaffen sein soll und waS die Klöster überhaupt
leisten sollen? Bei Erlassung eines Klostergesetzes wurde

im Gr. Rath von St. Gallen im Sinn der badischen Ge-

setzgebung der Antrag gestellt, daß die Nonnen nur für
drei Jahre verbindliche Gelübde ablegen sollen und erst

nach zwei- bis dreimaligem Verfluß dieser Zeit, wenn sie

dann noch recht beharrlich seien, daS ewige Gelübde. Der
Antrag gieng zwar nicht durch, allein hätte die Tngsatzung

das Klostergesetz kassiren können, wenn er durchgegangen

wäre? Gewiß nicht. Ich gehe weiter; St. Gallen hat

auch vier Frauenklöster; ihre Einrichtung mag gut sein,

kann sie aber nicht noch besser werden? Man befiehlt ihnen

z. B. etwa kleine Klosterschulen zu halten. Nun kommen

die Klosterfrauen an die Tagsatzung und sagen: in unserer

Stiftungsurkunde heißt es, wir sollen singen, beten und

lesen; nur dieses wollen wir thun. Müßte nun die Tag-
satzung sagen: Ja ihr müßt nur singen und lesen; und

zum Gr. Rath: Gehet heim mit euerer Reform? Ich gehe

weiter. Man hat es zwar nicht für gut gefunden, an vie-

len Orten den Mönchen daS Schulhalten zu überbinden;

wenn man es aber thun wollte und die Herren Patres
würden sagen : „Nein, wir wollen nur essen und trinken;"
müßte oder könnte nun die Tagsatzung sagen: Ja, nur
dieses, denn das ist euere Bestimmung. Sie sehen schon,

meine Herren, zu welchen ich darf wohl sagen absurden

Folgen dieses führen würde.*)
Wenn ein Kanton ein Gesetz über das Noviziat erläßt,

«) Allerdings, könnte Hrn. B. geantwortet werden, wenn man
absurde Prämisien stellt. Da aber die Voraussetzungen grundlos
sind, so sind es auch die Folgerungen.

kann hier die Tagsatzung wieder Bestimmungen aufstellen
z. B. über Fähigkeit, Eigenschaften und Einkaufsgeld der
von verschiedenen Heimathsorten Aufzunehmenden? Ich führe
dieses Alles blos für diejenigen Gesandtschaften an, die
das Referendum ergreifen müßen, damit man sehe, wohin
eine Einmischung der Tagsatzung in diese Dinge nothwendig
führen müßte. Ich führe noch etwas Geschichtliches an,
aus der alten Zeit, nicht aus der seit 1798, wo jedesmal
die momentane Ueberzeugung maßgebend war. Die alten
Eidgenossen haben in solchen Dingen freier gewaltet. In
den Schwabenkricgen, am Ende des 15. Jahrhunderts,
verließ der Abt von Pfäfers sein Kloster; die Eidgenossen,
als Landvogt der benachbarten Landschaft Sargans, nah-
men sogleich die Verwaltung des KlosterS zu Handen und
führten sie L, 8 oder 10 Jahre, obschon sie gar kein Ober«
herrlichkeitsrecht über Pfäfers hatten.

Es liegt im Geist meiner Instruktion, nicht zu unter-
suchen, ob Aargau klug oder nicht klug gehandelt habe,
als eS die Klöster unter Staatsadministration stellte. Das
glaube ich einzig noch auösprechen zu sollen, daß es Fälle
geben kann, wo die Kantone gezwungen werden, bedeutende

Reformen vorzunehmen, z. B. um religiösen Aberglauben
zu heben und zu entfernen, auch in Bezug auf die Sitt-
lichkeit in solchen Anstalten, wohin der Arm der Polizei
nicht so leicht dringt und auch selbst die Kultur nicht, auch
im Interesse der Volksbildung, und endlich auch im Inte-
resse der allgemeinen Staatswirthschaft. Woher kommt
es, daß in manchen Gegenden, wo Klöster große Liegen-
schaften besitzen, alle Kultur darniederliegt? Antwort,
wegen der schlechten Administration. Woher kommen die
Gesetze über Beschränkung der Klöster im Erwerb allzu
großer Liegenschaften. Gewiß nicht daraus, daß man glaubt,
die Klöster besitzen ihr Eigenthum zu ganz freier Verfügung.
Aargau hat gewiß auch in dieser Beziehung heilsame Re-
formen angenommen. Der dritte Antrag von Freiburg,
daß keine den Klöstern gehörende Liegenschaften verkauft
werden sollen, ist daher höchst unzweckmäßig und durchaus
nicht zu dulden.

Am Ende glaube ich noch, daß eigentlich nur die schwei-
zerifche Aristokratie sich unter die Klöster gesteckt habe, um
von Neuem wühlen zu können. Ich habe geschlossen."

Graubünden: „DaS etwas oberflächliche Eintre-
ten der aargauischen Gesandtschaft in letzter Sitzung und
am meisten das Ausbleiben eines Gesetzes über die Novi-
Zeitaufnahme haben die Besorgniß unsers Gr. Rathes be-

stätigt, daß in jenem Gesetze noch etwas im Hintergrunde
liegen möchte, was man noch hervor treten zu lassen sich

scheut. Die Mehrheit unsers Gr. Rathes theilt die An-
ficht, es stehe allerdings dem Staat das Aufsichtsrecht über
die Klöster zu, und es könne auch selbst, wenn wichtige
Gründe da seien, der Staat selbst die Administration über-
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nehmen; jedenfalls aber soll er dann durch stark besoldete

Verwalter nicht die Ausgaben allzu sehr vergrößern. Aus

der Rechtfertigung der Klöster geht hervor, daß sich ihr
Vermögen bedeutend vermehrt habe; obschon nun die Gründe,

welche darin angegeben stnd, nicht als vollgültig angenom-

men werden können, so muß man doch annehmen, daß die

Klöster es nicht gewagt haben würden, in Ziffern so große

Unrichtigkeiten auszusprechen. Man muß daher diese An-

gaben, die auch von der aarg. Regierung wahrend dem Laufe

deS Jahres nicht widerlegt wurden, als wahr annehmen.

Wenn man noch erwägt, daß der Gr. Rath ein Gesetz

über die Novizenausnahme hartnackig verweigert, so wird
die Besorgnis;, man wolle die Klöster eingehen lassen, noch

mehr bestärkt. Meine Instruktion lautet: „Der Stand

Aargau ist gehalten, sich wegen den Beschwerden der Klö-

fter vor der Tagsatzung einläßlich vernehmen zu lassen, und

im Lauft eines ZahreS das versprochene Klostergesetz über

das Noviziat zu erlassen, damit die katholische Bevölkerung

beruhigt werde."

Thurgau: „Unser Stand nimmt regen Antheil an

der heutigen Berathung wegen der großen Wichtigkeit des

Gegenstandes, und weil bei uns sich auch eine große An-

zahl Klöster befindet, welche einen nicht unbeträchtlichen

Theil unsers ganzen Territoriums besitzen und admiuistri-

ren. Es ist über die Staatsadministration bereits so viel

von Aargau, Solothurn und St. Gallen vorgebracht wor-

den, daß ich um so weniger in diesen Punkt eintreten will,
als bisher die Folgerung aus der Thatsache nicht wider-

legt wurde, daß dem Nuntius im Jahr 1815 auf sein

Begehren nicht entsprochen wurde, auch die Selbstadmi-

nistration den Klöstern zu gewährleisten. Es wurde von

Uri's Gesandtschaft ein Kommissionalgutachten über die

Klöster vom Jahr 180Z vorgelegt; wir sehen daraus, daß

zur selben Zeit der gleiche Kampf waltete wie jetzt, unge-

fähr von den gleichen Ständen, auf dem gleichen Kampf-

platz und für die gleichen Interessen. Allein die Gesandtschaft

von Uri hat vergessen uns zu sagen, daß dieses Kommissional-

Machten in der Tagsatzung in der Minderheit blieb. Im
Z. 1804 wurde beschlossen, die Administration und Reglung

der Novizenaufnahme gehe als reine Kantonalsache den Bund

nichts an. Das Kommissionalgutachten wurde als Kon-

ferenz-Sache einer sessio càolft.r betrachtet. Thurgau
erklärte damals, es protestire gegen jeden Tagsatzungsbe-

schluß über diese Fragen, außer, was die Zurückgabe des

Vermögens an die Klöster betreffe. Auch jetzt hat Thur-
gau noch die gleiche Ansicht und verwahrt sich feierlich ge-

gen jede Einmischung des Bundes in das Administrations-
recht der Kantone über die Klöster. Schon bei der Frage
über Paradies zeigte ich, daß von Tkurgau damals den übn-
gen Klöstern unter der Bedingung des Nützlichseins für
Kirche und Staat der Fortbestand gewährleistet worden sei.
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Die daherige Bestimmung lautet: „Sämmtliche Klöste»
und Stifte sind verpflichtet, für Iugendunterricht und

Volksbildung oder vermittelst Verpflegungsanstalten, wenn
die Lokalität dienlich ist, für die leidende Menschheit zu
wirken; die Art und Weise der fernern Ausführung bleibt
der Negierung vorbehalten."

Es ist dann keineswegs Sache der Tagsatzung, zu un-
tersuchen, ob Vor- oder Rückschläge im Vermögen der

aarg. Klöster stattgefunden haben; denn dadurch würde sie

sich zu einer R e k urs b ehörd e auswerfen. Man giebt
den Ständen das Aufsichtsrecht zu, aber behauptet, sie

seien zu weit gegangen. Allein schon die alten Eidgenossen

setzten den Klöstern Kastvögte, und eine Bevormundung
findet mebr oder weniger gegenwärtig in allen Kantonen
Statt. Um so entschiedener muß dieses Recht gewährt
werden, wenn man auf die sonstigen Folgen aufmerksam ist.

Die Beschwerde über Einstellung deS Noviziats ist schon

hinlänglich widerlegt worden, und es ist wenigstens noch
keine Gefahr wegen Erlöschen der Klöster zu besorgen, zu-
mal man bei 'Anlaß der Berathung über Paradies noch

behaupten wollte, ein Kloster sei nicht als eingegangen zn
betrachten, wenn nur noch eine einzige Konventualin sich

vorfinde.

Einen Antrag von Freiburg muß ich noch entschieden

zurückweisen, er geht weiter als alle andern; es ist der,
welcher den Verkauf einer Liegenschaft als der durch den

§. 12 ausgesprochenen Gewährleistung des Eigenthums der
Klöster zuwider betrachtet wissen will. Dieser Antrag will
also selbst die Grundsätze der Administration bestimmen.
Man ist jetzt fast überall der Ansicht, daß weitläufige Lie-
genschaften und das Treiben verschiedener Gewerbe eben die

Rückschläge im Vermögen der Klöster herbeiführen und daß

Kapitalisirung solchen Vermögens am zweckmäßigsten sei.

Dann weiß ich auch nichts von einer allgemeinen Schul-
oder Kirchenkasse, in die man etwa im Aargau den Erlös
von solchen verkauften Liegenschaften gelegt hätte. Wenig-
stenö im Thurgau und wie ich glaube auch im Aargau
geschahen solche Verkäufe immer nur im Interesse der

Klöster. Mit diesen Bemerkungen glaube ich meinen Vor-
trag schließen zu können."

Tessin : „Die Klöster des Aargaus haben in mehrern,
theils an die eidgenössische Behörde, theils an die Kantons

regierungen gerichteten Eingaben den Schutz der verbündeten

Stände nachgesucht, gegen die von den obersten Behörden ihres
KantonS gegen sie ergriffenen Maßregeln, wodurch eine offen-

bare Verletzung des §. 12 des Bundes dadurch verübt wor-
den wäre, daß ihnen, den Klöstern einerseits die Verwaltung
ihres Vermögens entzogen worden, und daß ihnen der Fort-
bestand durch die Einstellung und das Verbot der Novizen-

aufnähme gefährdet werde.
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Der Große Rath des Kantons Tessin hat das Begehren

der aargauischen Klöster in Erwägung gezogen, und hat

gefunden, daß ihre Beschwerden gerecht und begrstndet seien.

In der That bestimmt der §. 12 der Bundesakte: „daß

die Existenz der Klöster und Stifte, so wie die Erhaltung
ihres Eigenthums in so weit es von der Regierung abhängt,

gewährleistet seie."

Nun aber weiß Jedermann, daß dieser Fortbestand der

religiösen Korporationen hauptsächlich von der Aufnahme

von Novizen abhängt, welche nach einander das Personal
des Klosters ersetzen. Wenn man also den klösterlichen

Orden die Aufnahme von Novizen untersagt, so ist es klar,
daß dadurch ihre Aufhebung ausgesprochen wird. Die Re-

gierung von Aargau, sich nicht damit begnügend, die Klöster
einer jährlichen sehr beträchtlichen Abgabe zu unterwerfen,
denen die Klostergeistlichen seit langer Zeit sich unterziehen,
beweist durch die Translokation ihres Vermögens, daß man
der Existenz der Klöster zu Leibe gehen will.

Das Eigenthumsrecht, ohne dasjenige, sein Eigenthum
selbst zu verwalten und die davon abfließenden Einkünfte zu

genießen, ist ein illusorisches Recht; und wenn man sieht,

daß die Regierung von Aargau durch einen besonders Dele-

girten das Klostervermögen verwalten läßt, und über ihre
Einkünfte von sich aus verfügt; wenn man betrachtet was
das Verbot der Novizenaufnahme zur Folge haben muß,
kann man ohne Rückhalt behaupten : der Kanton Aargau

bezwecke die Aufhebung der Klöster.

Indessen aber haben die Kantone in Kraft des Bundes-

Vertrages den Fortbestand der Klöster und die Aufrechthal-

tung ihrer Rechte gewährleistet; und da der Große Rath

von Tessin sich immerfort als Vertheidiger und Beschützer

des gegenwärtigen Bundes gezeigt hat, so hat er die In-
struktion ertheilt, zu allen denjenigen Schlußnahmen mitzu-

wirken, welche als geeignet erachtet werden können, die Zurück-

gäbe der unbeschränkten Vermögensverwaltung den Klöstern

und die Wiedergestattung der Novizenaufuahme im Ver-
hältniß zum Klostervermögen herbeizuführen; wohlverstanden

hiebei, daß man den Klöstern keine größere Lasten aufbürde,

als jedem andern Privateigenthum.

Waadt: „Das Recht des Fortbestandes der Klöster

ist ein durchaus unbestreitbares Recht. Bei der vorliegenden

Frage müßen aber die Rechte des Bundes sowohl, als die

der Kantonalsouveränität genau geprüft werden. Die Ge-

sandtschaft von Waadt ist inzwischen noch nicht hinreichend

aufgeklärt, um jetzt schon ein Urtheil fällen zu können; sie

wird daher referiren."

(Fortsetzung folgt.)

Die Lügenpolemik.

Nach unserm Dafürhalten ist für den Katholiken eine

der bemerkenswerthesten Erscheinung dieser Tage, daß Jta-
lien, und insbesondere Rom, als der Mittelpunkt des Ka-

tholizismus, gerade zur Zeit, als es von einer der schwer-

sten Landplagen heimgesucht wurde, von den sentimentalen

Philanthropen mit Spott und Hohn angegriffen, und aller-
Hand Geschjchtchen erdichtet und erzählt wurden, welche ihr
Dasein nur dem Lügengeist verdankten. Als Vorläufer
wurde ein Kapuzinerkloster im Neapolitanischen vorange-
schickt, in welchem sich eine Räuberbande von vier Kapu-
zinern befunden haben sollte, die alle Arten von Gräuel-
thaten begangen hätten, bis sie die Regierung zur Strafe
gezogen. Ein ausgezeichneter Gelehrter, der in Italien
gelebt, versichert im ^mi à. kel., daß an Allem kein wah-

res Wort nnd das ganze nur ein Histörchen sei, dergleichen

man der staunenden Welt von Zeit zu Zeit aufzutischen

beliebe, nachdem man sie mit etwas neuen Einzelnheiten
romanenhaft ausgeschmückt habe. Bald kam die Reihe
an Neapel, als daselbst die Cholera ausbrach; noch mehr

Spielraum aber fand die erfinderische Bosheit in Palermo,
weil der Ort etwas entfernter und eine Widerlegung weniger

möglich zu sein schien. Da ließ man Paläste plündern und

anzünden, Mädchen und Frauen mißhandeln, ihnen die

Brüste abschneiden und selbe den Hunden vorwerfen; man
wußte zu erzählen, wie Kinder gespießt und Menschen-

fleisch gegessen worden sei. Solches wurde in alle Welt
als Wahrheit ausposaunt, während indeß ein hochgestellter

Reisender, der sich in der kritischen Zeit an Ort und Stelle
befand, als die Cholera täglich Hunderte von Opfern weg-
raffte, von all' dem nichts erfuhr und diese Berichte als
durchaus grundlos in der Augsb. Abendzeitung wider-
spricht. Daß Rom, die dasige Geistlichkeit, und der heil.
Vater insbesondere nicht besser wegkamen, darf man
sich nicht wundern. Da wußte man zu erzählen, wie die
Römer in Verzweiflung sich wechselseitig absperren, mit
Hellebarden bewaffnet jeden Nahenden zurückweisen, wie
sie mit Zangen einander abnehmen, was sie unumgänglich
nöthig verkehren müßen, wie es an Anstalten und Vor-
kehrungen fehle, wie man hinter Gläsern die Kranken
beobachtete, wie der Papst sich absperre, Allen unzugäng-
lich sei und mit bewaffneter Macht sich sicher zu stellen

suche. Wir haben wiederholt Mittheilungen gemacht, wo-
raus genügend sich ergicbt, daß dieses nur erdichtet sei.

Das zu Rom erscheinende Blatt VIario sti Koma zeiht alle

diese Berichte Lügen, und insbesondere erwähnt eS, wie der

heil. Vater im Almosenspenden kein Maß gehalten, wie

er beim ersten Erscheinen der Cholera 4000 Scudi (etwa
15000 Schweizerfranken) aus seiner Privatkasse gegeben,

wie er all' seine Habe geopfert, und sogar die Kelche seiner
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Kapelle anerbot, wenn die Noth eS erheische; wie Suk-

kushäuser eröffnet, für die Cholerawaisen zwei Waisen-

Häuser bestimmt wurden, die Geistlichkeit sich zum Opfer
gebracht und über zweimalhunderttauscnd Scudi von wohl-

habenden Einwohnern durch sie an Dürftige vertheilt,
römische Edle in Sukkushäusern Dienst geleistet, der heil.

Vater sich öffentlich gezeigt, durch seine Gegenwart Freude

unter dem Volk verbreitet, den Zutritt zu seiner Person

nie verwehrt, die milden Anstalten besucht und alles mög-

liehe zur Erleichterung der Noth gethan hat. Solches

berichten Augenzeugen, die nicht gewohnt sind, die Wohl-
thaten der Welt auszuposaunen, nur um der Verläumdung
den Mund zu schließen. Dem Nouvelliste vaucl., welcher

von einem ehemaligen protestantischen Predikanten redigirt

ist, verdreht auch die vom Kardinal Odescalchi vor dem

Ausbruch der Cholera veröffentliche Verordnung von An-

dachten, um daraus auf Rechnung der kath. Kirche den

empörendsten Unsinn ableiten und die Kirche des Götzen-

dienstes beschuldigen zu können. Das gleiche Blatt macht

sich die Freude, einen Artikel aus dem tllnnfiv.'n'! Oenovois

zu zitiren, worin die Katholiken beschuldigt worden, daß

sie Bilder anbeten: und dasselbe Blatt ist unverschämt

genug, etwas aus dem einem spannischen Kathechismus

zu zitiren, worin es heissen soll, daß es für einen Spanier
nicht blos erlaubt, sondern sogar ein gutes Werk sei, einen

Franzosen zu todten! Die Neue Zürch. Zeit, entstellt
ein Schreiben aus Rom dadurch, daß sie sagt, eine

vorbereitete Verschwörung sei „durch die Beicht" entdeckt

worden, so daß der Papst der Beichte „seinen weltlichen

Thron" verdanke; „aber ein Frevel gegen die Religion
wäre es, wenn eine freisinnige Regierung durch die Beichte

gerettet würde"! „Der „Eidgenosse", dem der wahre

Sachverhalt, wie er schon im Nr. 39 dieses Blattes dar-

gestellt wurde, nicht unbekannt sein konnte, hat diese Ent-
ftellung auch in sein Blatt aufgenommen. Diese Leute

treiben es zu bunt, als daß man ihnen zürnen könnte.

Wenn sie aber nicht bessere Waffen haben, sollten sie sich nicht

in den Kampf, und besonders in den religiösen Kampf
nicht wagen. Nicht übel berechnet ist es zwar, daß man
solche Waare aus fernen Ländern, besonders aus Spanien
sich verschreibt. Aber der Katholik in der Schweiz weiß

auch, was Katholizismus in Spanien ist, und der protest.
Predikant wird bei ihm keinen Glauben finden; gewiß
nicht einmal ein vernünftiger Protestant wird sich durch
solche Sachen gängeln lassen.

Bischöfliche Visitationen in den Kantonen
Freiburg und Waadt.

Welch ein rührendes Fest hat sich nicht in allen Ge-

meinden, die der ehrwürdige Hirt besuchte, wiederholt?

Wie tröstlich für sein Vaterherz! Wie viele Feste zählen

wir, welche so reich an Erweckung süßer Gefühle, so schön

in ihrer Einfalt wären, wie eine solche Pastoralvisitation!
Bezaubernd für das Auge des Christen, der lebhaften An-
theil nimmt an dem Gedeihen der Religion und an dem

Wohle deS Volkes, war es zu sehen, wie die glücklichen

Bewohner von allen Seiten herbeieilten an den Weg des

würdigen Prälaten. Man muß Zeuge gewesen sein, um

begreifen zu können, wie Alles sie anspricht, Alles sie hin-

reißt und in ihnen gute Eindrücke zurückläßt. Schon Tags

vorher und früh Morgens am Tage der Visitation kamen

die Gläubigen in Menge zur Kirche, um da ihre heiligsten

Pflichten zu erfüllen. Von den fernsten Orten sak man
sie über Feld im Festschmuck herbeieilen, um an den Weg
sich zu stellen, wo der ehrwürdige Prälat vorübergehen

würde. Sobald man ihn erblickt, schallt ihm der Freuden-

zuruf entgegen, alles Volk wirft sich nieder, um mit jenem

lebendigen Glauben, der den ächten Katholiken auszeichnet,

den himmlischen Segen seines Oberhirten zu empfangen;

sein Einzug in die Pfarrei ist ein Triumphzug. Er geht

auf das unansehnliche Priesterhaus zu, wo ihn der Pfarrer
einführt und ein zahlreicher Klerus ihn begleitet. Alle
Gärten werden geplündert, um die beschiedene Wohnung zu
schmücken, wo der Bischof Einkehr nimmt. Geschickt gewun-
dene Kränze ziehen sich oft den ganzen Weg vom Eintritt
in die Pfarrei bis zur Kirche, wo der Bischof durchkommt,

an Maibäumen hin, die hier nicht das Furchtbare, nicht
das Schreckliche haben, nicht Militärexekution hervorrufen,
wie bei den Katholiken im Jura, sondern mit Blumen reich
behängen und zur Freude einladend. Ueberall nur lebhafte
und aufrichtige Aeußerung der allgemeinen Freude und des

Glückes, das alle Bewohner empfinden, als hätten sie nach

langer Entfernung ikren Vater wieder gefunden.
ES bedarf der Bemerkung nicht, daß die evangelischen

Worte, welche der ehrwürdige Oberhirt an die Heerde der

Gläubigen gerichtet, mit tiefster Stille und Sammlung ver-
nommen wurden. Wer könnte uns sagen, wie unendlich
viel Gutes diese Worte in den Herzen aller Zuhörer wecken

mochten? Man glaube aber nicht, daß dieser Bischof in
diesen wichtigen Augenblicken Alles nur so flüchtig behandelt

hätte, als wäre er nur darauf bedacht, bald wieder wegzu-

kommen, und nicht zu erfahren, was in seinem Sprengel
vorgehe; nein, nichts entgeht seiner Sorgfalt — der Glaube,

der materielle Zustand der Kirche, die Pflichten der Be-

hörden, die Pflichten der Aeltern gegen ihre Kinder, der

Unterricht w., Alles wurde von dem Bischof geprüft und

zwar mit jener Einfalt, wie sie dem Volke zusagt, mit
einem solchen Gefühl, mit einem solchen Ausdruck, der ihm

eigen ist, und der bewirkt, daß man seinen Mahnungen auch

dann Aufmerksamkeit schenken muß, wenn sie Mängel und

Fehler zu rügen haben.
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Wenn der Staatsrath Perroud, ein Mann, der das

Zutrauen der Behörde, die er repräsentirte, eben so wohl
wie daS Zutrauen deS Volkes verdient, einzig nur um das

Gute zu fördern und mit völliger Zustimmung des Bischofs
diesen immer begleitete, so trug dies nicht wenig bei, den

guten Erfolg der Visitation zu unterstützen. Ueberall mit
gewissenhafter Aufmerksamkeit auf alle Bedürfnisse und auf
all das achtend, was das Wohl jeder Pfarrei fördern,
Ordnung und Regelmäßigkeit darin erhalten kann, wird
derselbe mit vielem Trost überall auf diesem Wege nützliche

Maßnahmen treffen, gute Abänderungen vornehmen gesehen

haben. Man ist weit entfernt zu läugnen, daß von einer
solchen beidseitigen Unterstützung und von solchem Entgegen-
kommen beider Gewalten, bei den bischöflichen Visitationen
die besten Früchte entspringen können; — vielmehr wurde
dem Staatsrath Perroud überall der Wunsch ausgespro-

chen, daß man in dem wechselseitigen Verkehr zwischen Kirche
und Staat immer dieselbe Harmonie herrschen sehen möchte,

ohne welche die Bestrebungen der einen wie des andern

immer gehemmt bleiben. In mehrern Gemeinden wurde

dieses Bedürfniß offen ausgesprochen und an Tag gegeben,

daß man diese Eintracht als wesentliche Bedingung betrachte,

wenn man das Vaterland glücklich machen wolle, so daß,

wenn man auf die Wünsche des Volkes achten will, wie

man immer vorgiebt, hier der Wille des Volkes deutlich

genug ausgesprochen ist. Der Hr. Staatsrath sprach auch

die Geneigtheit der Regierung aus, immer mehr diese noth-

wendige Harmonie zu befestigen; er werde seinerseits nicht

unterlassen, dieses als den deutlich ausgesprochenen Wunsch

des Volkes seiner Behörde in seinem Bericht zu bezeichnen;

so daß sich dürfte hoffen lassen, die Regierung, welche nur
durch die Meinung des Volkes stark ist, werde künftig fest

zur bischöflichen Behörde halten, in welchem Falle sie auf
die Macht dieses Volkes gestützt, das so fest begründet ist

in seinem alten und unveränderlichen Glauben, dann bessere

Tage diesem Kanton, ein besseres Glück diesem gemeinsamen

Vaterland wird bereiten können. Jedermann begreift aber

ohne weiteres Bemerken, daß, wenn eine solche Begleitung
des Bischofs, eine solche Mithülfe von Seite der Regierung

für die geistliche und weltliche Macht und für das Volk von

Nutzen sein soll, dieselbe nicht in einer Beaufsichtigung
des Bischofs bestehen darf, welcher das Mißtrauen gegen

die geistliche Behörde immer an der Stirne geschrieben steht;

daß der begleitende Staatsrath nicht nur da sein dürfte, um

zu sehen, daß ja nicht zu viele Freudenbezeugungen, nicht

zu Viele Kosten aufgewendet, nicht zu viele und nicht etwa

mißbeliebige Personen an den Tisch des Bischofs gezogen

werden, daß die weltliche Behörde den Bischofnicht sofüh-

ren darf, als wenn er als ihr Diener auftreten und han-

deln müßte. Wo dies wäre, da machte sich eine weltliche

Behörde lächerlich, der geistlichen wäre ihre Kraft gelähmt.

Es giebt so viele Fälle, wo es der Kraft und wechselseiti-

gen Unterstützung der moralischen und physischen Gewalt
bedarf, um große Gebrechen zu bessern. Wenn nun der

Bischof auf seinen Visiationcn denselben nachspürt, da

mag denn der Staat durch seine Abgeordneten auch Kennt-
niß davon zu erhalten streben, und wie vortheilbaft muß
es nicht sein, wenn beide Gewalten, wo eS nöthig ist, sich

unterstützen, um das Uebel zu heben? Wir bemerken hier
gelegenhcitlich, daß wir letzte Woche den hochw. Bischof
von Basel im Sextariat Luzern gesehen haben, aber
nicht um eine Visitation zu halten, sondern um zu

firmen und vier Kirchen zu weiden. Wir haben den be-

merkenswerthen Regierungsbeschluß darüber schon früher
zur Kenntniß der Leser gebracht. Derselbe spricht zu deut-

lich, als daß man ihn noch erklären müßte. Der „Eid-
genösse" sucht denselben in No. 82 durch einen Regie-

rungsbeschluß vom Jahr 1796 zu rechtfertigen. Es ist

nicht unsere Sache, zu bemerken, in welche Stellung der

Eidgenosse die jetzige Regierung dadurch zur verschrieenen

Junkerregierung setzt. Aber wenn wir den angeführten
Beschluß betrachten, so finden wir darin nichts anderes,
als daß die Bewohner des Entlebuchs bei der Regierung
mit der Bitte einkamen, daß bei ihnen die Firmung er-

theilt werden möchte. Der Rath fand die Bitte gegründet
und geruhte anzuordnen, daß der wirklich anwesende Weih-
bischof von Konstanz „das heil. Sakrament der Firmung
„zu ertheilen belieben lassen möge, deswegen dem Hrn.
„Rathschreiber aufgetragen worden, sich zum bisch. Kom-
„missarins zu begeben mit dem hoheitlichen Ansuchen,
„daß er daS billige Verlangen des Landes Entlebuch dem

„hochw. Hrn. Weihbischof vortragen und selbes Nachdruck-

„samst empfehlen wolle." Wer hier ein Plazet der Re-

gierung sehen kann, muß mehr sehen, als gewöhnliche

Menschen, die darin nichts anderes, als eine Empfehlung
der Bitte durch die Regierung finden werden. Wenden

wir unS aber weg von diesem dürren und trübseligen Felde,
und gehen wir über zur bischöflichen Visitation in dem

Bezirk Echallens und Averdon, im Kanton Waadt.
Mit größter Sehnsucht ward zu Averdon und im Be-

zirk EchallenS die Visitation des Bischofs von Lausanne

und Genf erwartet, und sobald die Katholiken dieses letztern

Bezirkes erfuhren, daß die Visitation bei ihnen den Anfang
nehmen werde, bereiteten sie sich zu, um den hochw. Bischof

mit allen, seinem Charakter und seinen hohen Tugenden ge-

bührenden Ehrenbezeugungen zu empfangen. Mit Enthu-
siaSmus wurden die Voranstalten alle ms Werk gesetzt,

als Se. Gnaden im Distrikt erschien. Der Präfekt be-

gleitete ihn von einer Pfarrei zur andern, und überall be-

gleitete ihn eine Eskadron Dragoner zu Pferd. Nicht blos

innerhalb, sondern auch außerhalb, und zwar auf einige

Entfernung waren alle Kirchen geschmückt, obschon die
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Pfarreien zur Hälfte protestantisch sind. Uebcrall wollte

eine bedeutende Zahl Protestanten diesen religiösen Zere-

monicn beiwohnen; sie erschienen in größter Andacht und

waren innig gerührt von dem, waö sie sahen und hörten;

man versichert, daß einige ihr Bedauern ausgesprochen,

nicht in der katholischen Religion geboren zu sein. AIS der

hochw. Bischof den Distrikt verlassen sollte, wollte ihm die

ESkorte, die ihn überall begleitet, bis nach Averdon sol-

gen, waö sich aber der Bischof, unter Bezeugung seines

DankeS für die erwiesene Ehre in diesem Distrikt, ver-

bat. Der Zweck, warum der hochw. Bischof nach Yverdon

gieng, war, einen Eckstein zu seyen an der Kirche, welche

in dieser Stadt gebaut wird, und deren Mauern sich schon

über drei Fuß über den Boden erheben. Die Zeremonie

wurde vom Bischof in Pontifikalkleidung vorgenommen,
wobei fünfzehn Geistliche ebenfalls in Priesterkleidung ihm

zur Seite waren. Nicht bloS alle Katholiken der Pfarrei,
sondern auch eine große Menge Protestanten auS allen

Ständen füllten den weiten Raum der neuen Kirche. Man
sah Protestanten von der Zcrmonie so ergriffen, daß ihnen
die Augen in Thränen schwammen; besonders groß war
die Rührung der Anwesenden, als der hochw. Bischof auf
dem Pfatze eine ergreifende Anrede hielt, worauf der Pa-
storalsegen folgte. NunlaS Se. Gnaden die hl. Messe in

der provisorischen Kapelle, die sich im Schlosse der Stadt
befindet, hielt daselbst noch eine Anrede mit der ihm ganz
eigenthümlichen salbungsvollen Beredsamkeit, worin er den

Katholiken der Pfarrei die heilsamsten Rathe ertheilte,
und ihnen bemerklich mache, waS ihre besondere Stel-
lung nothwendig mache. Mehrere Protestanten fanden sich

auch hier wieder ein; alle waren eben so wohl als die Ka-

tholiken sehr erbaut durch die Worte, die sie da gehört;
der Hr. Präsekt sprach namentlich darüber seine Zusric-

denheit unverholen aus. Diese Visitation ist also wie alle

àigen dieses hochw. Bischofs eine Visitation deS guten

Hirten gewesen. Er verreiste gepriesen und gesegnet von

allen, die ihn zu sehen und zu hören Gelegenheit gefun-
den hatten.

Kirchliche Nachrichten.

Rom. 29. Sept. Auf die durch manche deutsche
Blätter verbreitete Nachricht, daß eS den beiden Professo-
ren Braun und Elvenich gelungen sei, die Meinung der
hiesigen Theologe» in Betreff der Hermcs'schen Lehre um-
zustimmen, und daß eine Abänderung deS Urtheils des heil.
Vaters über dieselbe noch immer ZU erwarten sei, kann
nicht bepcr als durch die Veröffentlichung deS nachstehen-
den, hier auS dem Lateinischen übersetzten Schreibens des
Cardinal-StaatSsekrctärS LambruSchini geantwortet werden.
Dieses enthält das eigentliche und schließliche Resultat der

Bemühungen der genannten beiden Gelehrten und ist die

Antwort auf ein Schreiben derselben, in welchem sie ihr
Befremden darüber ausdrückten, daß der Pater General
der Gesellschaft Jesu, mit welchem sie über die Hermers'sche
Lehre conferirt hatten, ihnen eröffnet habe: daß das Ver-
werfungSurtheil der heil. Stuhles über die Lehre des Her-
meö unabänderlich und jeder weitere Versuch, eine Milde-
rung desselben zu erwirken, vergeblich sei. Diese zwei
Männer arbeiteten in Rom schon länger an einer Ueber-

setzung hcrmesischcr Schriften, um dadurch eine Modifika-
tion deS frühern Urtheils über selbe zu erwirken. Als sie

endlich dem General der Jesuiten ein u n b e de ut en deö
Stück hermesischer Dogmatik übersetzt überreichten, sprach

dieser seine Verwunderung über diese unwesentliche Arbeit
aus, während es sich vorzüglich um die philosophische Ein-
leitung und ihre Vorrede handle. Sie versprachen in eini-

gen Monaten dieselbe mit Noten begleitet ganz vorzulegen.
Als ihnen hierauf der heil. Vater durch den General
beiläufig antworten ließ, waS in folgendem Briefe steht,
und daß die Apologie der Hermesirer (áà Hermesiana)
sein Urtheil nur noch bestärkt habe, und daß Noten die

Sache nicht ändern können, geben sie sich mit dieser Ant-
wort vom 19. Zuli l. I. noch nicht zufrieden, wendeten
sich an den Kardinal LambruSchini, worin ihnen folgende
Antwort durch denselben zugestellt wurde.

„Rom, 5.Aug. 18Z7. Den hochgeehrtesten H. Braun
und Elvenich. Hochgeehrteste Herren! Zch habe Ihren Brief
vom 24. Zuli empfangen, und es für meine Pflicht ge-
halten, ihn dem heil. Vater vorzulegen, um daö, waS Se.
Heiligkeit in Betreff deSZnhaltS desselben beschließen würden,
zu vernehmen, und seine Befehle zu vollstrecken. Zuvör-
derst muß ich Ihnen, hochgeehrteste Herren, meinen Dank
sagen für die mir zugestellten Schreiben deS hochwürdigen
P. Generals der Gesellschaft Zesu, zugleich aber auch Ihnen
ankündigen, daß eben jene Briefe, vornehmlich der vom
19. Juli, sowohl auf Beftchl des heil. VaterS geschrieben
sind, als auch ganz genau die Meinung Sr. Heiligkeit aus-
drücken. Aus Ihrem Briefe sehe ich dagegen, daß Sie in
einem großen Irrthume schweben. Sie erklären nämlich:
Sie hegten die Hoffnung, das Urtheil über den HermcS
(d. h. über die Schriften deS Hermes) könne in irgend einer
Weise geändert werden. Ich kann nicht läugnen, hochge-
ehrteste Herren, daß Se. Heiligkeit dies mit nicht geringem
Schmerze deö Gemüths vernommen hat, und nicht wenig
verwundert gewesen ist, daß Sie auch in Ihrem Briefe
dieselbe Hoffnung auszudrücken keinen Anstand genommen
haben, obgleich Se. Heiligkeit nicht glauben will, daß Sie
dies gethan haben, um dem apostolischen Stuhl eine Beleidi-
gung zuzufügen. Der hochwürdige P. General der Ge-

scllschaft Zesu hat Ihnen bereits ausgedrückt, durch welche

Gründe Se. Heil, bewogen worden war zu erlauben, daß

eine lateinische Uebersctzung der Werke des Hermes von
Ihnen überreicht werde — in Hinsicht welcher Sr. Heilig-
keit angekündigt worden war, daß Sie dieselbe schon fertig
nach Rom mitbringen würden. Wenn aber der heilige
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Vater diesem Ansinnen aus Eifer der apostolischen Liebe

nachgegeben hat, so war dennoch weder seine Meinung noch

ist ste, daß Ihnen dadurch auch nur die kleinste Hoffnung
gegeben werde, als ob daraus irgend eine Aenderung in
der Verdammung der Werke deS Hermes zu folgern sei.

Diese bleibt eben so fest bestehen, als die Autorität, von
der sie ausgegangen, unerschütterlich ist. Seine Heiligkeit
will daher) daß Sie jedwede Hoffnung in Betreff dieser

Angelegenheit fahren lassen, weil eine solche eben so leer,
als für den heiligen Stuhl höchst beleidigend ist. Sie
erklären in Ihrem Briefe, in dem Sie die Lehre der Her-
mes'schen Schule von den Schriften des Hermes unter-
scheiden, Sie seien bereit, ein Glaubensbekenntniß vom heil.
Vater anzunehmen. Se. Heiligkeit kann nicht anders als
über dergleichen Gesinnungen im höchsten Grade erfreut
sein, und ertheilt Ihnen dafür das gebührende Lob. Allein
es steht Ahnen ein gerader Weg offen, wie Sie das, was
Sie mit Worten ausdrücken, auch, wie es sich für Katho-
liken geziemt, durch Thaten bekräftigen können. Die Schrif-
ten des HermeS sind nämlich vom heil. Stuhle bereits ver-
dämmt; daß daS Urtheil deS apostolischen Stuhls durch sich

selbst fest stehe und unerschütterlich bleibe, ist Ihnen auch

schon eröffnet; es ist daher nicht nöthig, daß Ihnen ein

neues Elaubensbckenntniß vom heil. Vater vorgelegt werde,
und es wird genügen, wenn Sie sich mit gebührendem Ge-

horsam dem Urtheil des heil. Stuhls im H-rzen und Ge-

müth unterwerfen und das verwerfen, was vom Stuhle
Petri verworfen ist, auch niemals irgend etwas vorneh-

men, was von dieser unzweifelhaften Richtschnur der Wahr-
heit abweicht. Dies, hochgeehrteste Herren, find die ächten

und wahren Gesinnungen Sr. Heiligkeit, und indem ich

dieselben Ihnen mittheile, möge es Ihnen nicht mißfallen,
wenn ich Sie mit den Worten des heil. Gregors des Großen

anrede: „ Es ist würdig, daß Ihr fortan an der Kirche
des heil. Apostelfürsten Petrus keinen Zweifel habt -- son-

dern beharret in dem wahren Glauben und befestiget Euer
Leben in dem Vater der Kirche, d. h. in dem Bekenntnisse

des heil. Petrus, des Fürsten der Apostel." (I-ill. III.
Lpist. 33. XII.) Nach dem, was ich Ihnen hier auf Be-

fehl des heil. Vaters bekannt gemacht habe, werden Sie
selbst leicht einsehen, daß es fortan unnütz sei, wenn Sie
wegen der Hermes'schen Angelegenheit noch länger in dieser

Hauptstadt verweilten. Nachdem Sie aber in Ihr Vater-
land zurückgekehrt sein werden, wird es Ihnen, hochgeehr-

teste Herren, obliegen, Andern mit dem Beispiel darin vor-

anzugehen, daß Sie dem Nachfolger Petri und dem Statt-
Halter Christi auf Erden den Gehorsam erweisen, den Sie
in Ihrem Briefe versprochen haben. Es wird Ihnen ob-

liegen, die Zünger der HermeS'schen Lehre zu ermähnen,
daß sie nicht durch eitle und frevelhaste Streitigkeiten die

Einheit der Kirche, die im heil. Petrus und seinen Nach-

folgern ihren Grundstein hat, zerreißen, und daß sie von

dem Wege zurückkehren, der zu einem kläglichen und der-

abscheuenswerthen Schisma führt. Der heil. Vater zwei-

felt nicht, daß Sie bei dem Religionöetfer, von dem Sie
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brennen, dies mit emsigem Gemütbe erfüllen und darauf
hinarbeiten werden, daß alle Katkoliken Ihrer Gegenden
sich dem Stuhle Petri immer enger anschließen, ihm den

schuldigen Gehorsam leisten und keinen andern Glauben im
Herzen festhalten und bekennen mögen, als den des Petrus,
d. h. des römischen Papstes. Ich benutze diese Gelegen-
heit, Ihnen meine aufrichtige Hochachtung an den Tag zu

legen, mit der ich verharre u. s. w. (unterzeichnet) Lam-
bruSchini."

Zug. Samstag den 14. hat die Gemeinde Steinhausen
und das Kapitel Zug durch den plötzlichen Hinscheid des

hochw. Pfarrers und Dekans Karl Ios Andermatt einen
starken Verlust erlitten. Nach der Messe frühstückte er noch

ganz heiter und wohl, ordnete Pfarrgeschäfte, begab sich

in sein Studirzimmer, wo ihn eine halbe Stunde darauf
die Magd, welche ilm eines Besuchenden wegen herabrufen
wollte, auf dem Boden liegend, vom Schlage getroffen,
ganz entseelt antraf. Er war gerade mit der Sonntags-
predigt beschäftigt, als ihn der Herr des Lebens abrief.

Oesterreich. Die Jesuiten haben in Verona vor
einigen Monaten ein Noviziat eröffnet.

Deutschland. Es wird als ganz zuvcrläßig versichert,
daß Professor Hirscher einen Ruf an die Universität Frei-
bürg definitiv angenommen habe. Durch welche Gründe
Hirscher sich hiezu habe bestimmen lassen, weiß man nicht,
giebt aber zu verstehen, daß es ähnliche seien, wie bei Pro-
fessor Möhler. Wegen Hrn. Sta udenmaicr, der früher
einen Ruf nach Freiburg angenommen, später aber wieder
abgelehnt hatte, soll die Regierung neuerdings in Unter-
Handlungen eintreten wollen, um denselben zu erkalten.
Es schemt der Regierung mit der Bildung eines bessern

KleruS Ernst zu sein, und wir glauben, der Erzbischof
werde biebei nicht am wenigsten thatig sein.

Preuße». In Berlin hat sich ein „Tugendbund" ge-
bildet, der sich zur Aufgabe macht, Alles was man in
Straßen oder Kaufläden sittlich anstößig findet, der Polizei
anzuzeigen.

Frankreich. Die Protestanten haben in letzter Zeit die

Anzahl ihrer Glaubensgenossen immer sehr hoch anzugeben
angefangen, um durch Begünstigung protestantischer Minister
neue Kirchen zu erhalten. Nähere und genauere Unter-
suchung weiset jedoch nach, daß ihre Zahl gerade an jenen
Orten, wo sie immer noch am stärksten gewesen waren,
z. B. >n La Roche, Rochefort w. bedeutend abgenommen,
die Zahl der Katholiken hingegen bedeutend zugenommen
hat, so daß zu Tremblade, wo vor 60 Jahren nur 80 Ka-
tholikcn und 2000 Protestanten waren, jetzt 1218 Katholiken
gezählt werden.

Baiern. Der als Schriftsteller bekannte Domkapi-
tular Dr. Weis wurde in Anerkennung seiner Verdienste
vom König zum Domdechantcn zu Speier ernannt.

Diözcsgn-Statuten für das BiStkum Mainz im Großher-
zvgthum Hessen und bei Rhein. Mainz, bei Kirchheim,
Schott und Thielmann. 1837.
Eine buchstäbliche und treue Anwendung dieser Statuten.wird

für den Bischof ein vortreffliches Verwah.rungsmittel
gegen fast alle Arbeit, für die Geistllchkett ein staat.s-
würdiges Spionensystem >em. Das Plazet des Staates wird
ans keine Weise bestritten, sondern faktuch-anerkannt. Eckelhaft ist
die Verbindung der Statuten für die Abhaltung des Gottesdienstes
mit den Vorschriften für den Anbau der Afarräcker, ihre Düngung :e.
Diese Statuten bat der Bischof Leop. Kaiser „nach erhaltener Staats-
bewilligung- mit einem EiiileitungSschreiben seinem Klerus über-
gebeu.
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